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Antrag  
in der Sitzung des Rates am 03.02.2010: 

„Schnelle Umsetzung des neuen Transparenzgesetzes in Hilden“ 

Der Rat der Stadt Hilden möge nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss beschließen: 

1. Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Rat unverzüglich die notwendigen Beschlussvorlagen 
vorzulegen, mit denen die Vertreter der Stadt Hilden in den Gremien der Sparkasse Hilden-
Ratingen-Velbert und in Gremien aller infrage kommenden städtischen Gesellschaften gem. 
§ 113 Abs. 1 GO NW angewiesen werden, für die weitest mögliche und schnelle Umsetzung 
der Vorschriften des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in öffentlichen 
Unternehmen im Land Nordrhein-Westfalen (Transparenzgesetz) Sorge zu tragen. 

2. Sofern diesen Weisungen nicht entsprochen werden sollte, sind die betreffenden Vertreter 
der Stadt Hilden in den entsprechenden Gremien durch Ratsbeschluss abzuberufen. 

3. Die Vertreter der Stadt Hilden in den Gremien der Sparkasse HRV und in den Gremien aller 
infrage kommenden städtischen Gesellschaften werden angewiesen, darauf hinzuwirken, 
dass bereits die Geschäftsberichte für das Jahr 2009 Angaben entsprechend den Vorgaben 
des Transparenzgesetzes enthalten. 

Begründung: 

Das neue Transparenzgesetz, das der Landtag von Nordrhein-Westfalen am 16. Dezember 2009 einstimmig 
verabschiedet hat, schreibt vor, dass Sparkassen, Stadtwerke und andere öffentliche Unternehmen in NRW ab 
dem Geschäftsjahr 2010 in den Geschäftsberichten die Gehälter ihrer einzelnen Vorstandsmitglieder 
individuell auszuweisen und die Vergütungen von Mitgliedern der Aufsichtsräte und Gremien zu veröffentlichen 
haben. 

Die „Bürgeraktion Hilden“ begrüßt dieses vorbildliche Gesetz ausdrücklich. Denn damit ist ein wichtiger Schritt 
zur Realisierung der von der BA seit Jahren mit Anträgen unterstützten Forderung nach mehr Transparenz bei 
den Sparkasse und bei den städtischen Unternehmen getan worden. 

Das Transparenzgesetz sollte in Hilden zügig und vorbildlich umgesetzt werden. Dazu sind Weisungen des 
Stadtrates an die Vertreter der Stadt Hilden in den jeweiligen Aufsichtsgremien erforderlich. 

 
Udo Weinrich, „Bürgeraktion Hilden“ 


